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§ 336 ASVG Neumayr/Huber 

Konkurrenz von Ersatzansprüchen mehrerer Versicherungsträger 

§ 336. Treffen Ersatzansprüche verschiedener Versicherungsträger gemäß § 332 
aus demselben Ereignis zusammen, welche die aus einer bestehenden Haftpflichtver­
sicherung zur Verfügung stehende Versicherungssumme übersteigen, so sind sie aus 
dieser unbeschadet der weiteren Haftung des Ersatzpflichtigen im Verhältnis ihrer Ersatz­
forderungen zu befriedigen. Ein gerichtlich festgestellter Schmerzengeldanspruch geht 
hiebei den Ersatzansprüchen der Versicherungsträger im Range vor. 

Lit: Fenzl, Die schadenersatzrechtlichen Bestimmungen des ASVG, ÖJZ 1955,633.; H.!itter, Probleme 
des Regreßrechtes der Sozialversichelungsträger, SozSi 1956, 173 und 205; Kunst, DIe Anderungen d~s 
Regreßrechtes der Sozialversicherungsträger durch die 9. Novelle zum ASVG, ZVR 1962, 61; Kunst, DIe 
Beziehungen zwischen Schädiger und Sozialversicherung im österreichi.schen Recht, ZA:S 1970: 123 und 
169 (130-132); Kunst, Der Kapital- und Rentenschaden in der Haftpfhc~t und Ha~tpfllchtverslcher~ng, 
ZVR 1978, 65; SeIb, Befriedigung konkurrierender Ansplüche bei mcht ausrelch~nde~' Haftpfllcht­
versichenmgssumme, ZVR 1979, 1; Reischauer, Mitnahmer anderer Dienstnehmer Im eIgenen PKW, 
FS Strasser (1983) 181; SeIb, Quotenvorrecht und Vollstreckung in der Haftpflicht, ZAS 1987, 145; SeIb, 
Anm zu OGH 9. 5. 1985,7 Ob 8/85 (SZ 58/78), VersRdSch 1987,245; W. Reisinger, Rentenkürzung und 
Deckungskonkurs in der Haftpflichtversicherung, ZVR 2012, 445. 

Übersicht Rz 

A. Einleitung, Zwecl( ........................................................................................................ 1-5 
B. Vorrang des Schmerzengeldanspruchs ...................................................................... 6-7 
C. Verfahrensfragen ......................................................................................................... 8-9 

A. Einleitung, Zweck 
Übersteigen die geltend gemachten Ersatzansprüche die zur Verfügung stehende Haftpflicht­

versicherungssumme, ordnet § 155 VersVG eine anteilige Kürzung der Rente und § 156 Abs 3 
VersVG die Berichtigung der Forderungen - unter Einschluss des Kapitalwertes der Rente -
konkursmäßig nach dem Verhältnis der Beträge an ("Deckungskonkurs").1 Direktgeschädigte 
und Sozialversicherungsträger sind dabei als getrennte Gläubiger zu behandeln2. Wird dadurch 
die Versicherungssumme erschöpft, kann sich ein bei der Verteilung nicht zum Zuge gekommener 
Gläubiger nur dann auf die Unwirksamkeit der getroffenen Verfügung über die Versicherungs­
summe berufen, wenn der Versicherer mit der Geltendmachung der Forderung rechnen hätte 
müssen. 

Für den speziellen Fall, dass einander mehrere SV-Träger als Gläubiger gegenüberstehen, 
sieht § 336 grundsätzlich ebenfalls eine Befriedigung im Verhältnis der Ersatzforderungen vor; 
allerdings ist darauf Bedacht zu nehmen, dass § 336 ASVG einen Vorrang des Geschädigten für 
die Befriedigung seines Schmerzengeldanspruchs statuiert.3 Ein Beispiel für die Berechnung 
findet sich bei Reischauer, FS Strasser (1983) 195. Die Gleichrangigkeit der Regressansprüche 
gilt auch zwischen Sozialversicherungsträgern und Sozialhilfeträgern, mögen die Regress-

Kunst, ZVR 1978, 79 ff; W. Reisinger, ZVR 2012, 445 ff; zur (abweichenden) Rechtslage in Deutschland 
ausführlich Ch. Huber, Kapital- und Rentenforderungen im Rahmen von betraglicher Haftungs~eschr~nkung 
und Deckungsinsolvenz - Gedanken de lege lata und de lege ferenda, FS 100 Jahre Semmar fur Ver­
sicherungswissenschaft und Verein fürVersicherungswissenschaft (2016) 327 ff. 
W. Reisinger, ZVR 2012, 445, 448; OGH 2 Ob 363/65. 
OGH 2 Ob 273/76 SZ 50/79; RIS-Justiz RS0031499. 
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ansprüche der Sozialhilfeträger auch nicht als solche eines "Versicherungsträgers nach § 332" 
anzusehen sein.4 

Aus dieser Sonderregelung hat der OGH früher mittels Umkehrschluss ein Befriedigungsvor­
recht des SV-Tl'ägers auf die Haftpflichtversicherungssumme im Verhältnis zum Geschädigten 
abgeleitet,5 abgesehen von gerichtlich festgestellten Schmerzengeldansprüchen. Nach der KIitik 
von F. Bydlinski,6 Selb7 und Kunsf' akzeptiert der OGH nun die Gleichrangigkeit der Ersatz­
forderungen des Verletzten (oder anderer Gläubiger) und des SV-Trägers. Das gilt auch für 
konkurrierende Ansprüche zwischen SV-Trägern und Sozialhilfeträgern.9 Zudem wird ein Vor­
rang von Kapital- vor Rentenforderungen angenommen;1O dafür spricht der Wortlaut von § 10 
KHVG;II ein solcher Vorrang gilt somit für die Kfz-Haftpflichtversicherung. Aus den §§ 155, 
156 VVG ist dies jedoch nicht ableitbar, sodass für alle anderen (freiwilligen) Haftpflichtver­
sicherungen vom gleichen Rang von Kapital- und Rentenforderungen auszugehen ist. 12 

Eine unzulängliche Haftpflichtversicherungssumme nach § 156 VersVG ist den Gläubigern 
- einschließlich des Versicherten - proportional zu verteilen. 13 Dabei sind die Ansprüche, 
soweit sie wiederkehrende Leistungen wie Rentenansprüche bzw Rentenzahlungen betreffen, 
zu kapitalisieren. 14 "Intern" steht der SV-Träger aber dem Geschädigten nach, soweit dieser 
einen gerichtlich festgestellten Schmerzengeldanspruch geltend macht. 15 Wie in § 3 Abs 2 
und § 4 Abs 2 DHG verbindet der Gesetzgeber mit dem Abstellen auf einen "gerichtlich fest­
gestellten" Anspruch den (Irr-)Glauben an eine besondere Richtigkeitsgewähr. Anders als das 
vom Untersuchungs grundsatz beherrschte und am Prinzip der materiellen Wahrheit ausgerichtete 
Strafverfahren ist das Zivil verfahren von der Dispositionsmaxime der Parteien beherrscht. In 
die Entscheidung geht ein, was die Parteien vorbringen oder unterlassen. Ein Versäumungs­
oder Anerkenntnisurteil hat deshalb keinen höheren oder geringeren Wahrheitsgehalt als ein 
geschlossener Vergleich, 16 erfordert aber - für den Vorrang im Rahmen des Deckungskonkurses 
- die (unnötige) Inanspruchnahme von Justizressourcen. Diese unnötige Fönnelei sollte daher 
- wie bei § 3 Abs 2 und § 4 Abs 2 DHG - abgeschafft werden. 

Wird die Versicherungssumme für Ersatzansprüche von SV-Trägern und Schmerzengeld­
ansprüchen des Geschädigten in Anspruch genommen, die zusammen die Versicherungssumme 
übersteigen, soll der Versicherer diese zugunsten der Gläubiger gerichtlich erlegen können. 17 
Der Erlag dmf solange nicht ausgefolgt werden, als nicht Einvernehmen unter den Erlagsgegnern 
vorliegt bzw eine gerichtliche Entscheidung. In Wahrheit wird freilich dem Haftpflichtversicherer 
auferlegt, das Verteilungsverfahren durchzuführen, sofern nicht alle Beteiligten mit einer Hinter-

OOH 2 Ob 207/09v EvBl2011/32, Rubin. 
OGH 2 Ob 363/65 JB11966, 423, (abI) F. Bydlinski; RIS-Justiz RS0080822. 
F. Bydlil1ski, JB11966, 425 f. 
Selb, Quotenvonecht (1969) 26, 45. 
Kunst, ZAS 1970, 131. 
OGH 2 Ob 207/09v SZ 2010/99 = EvB12011132, Rubin. 

10 OOH 2 Ob 207/09v SZ 2010/99 = EvBI2011/32, Rubin. 
11 Auer-Mayer in MoslerlMülleriPfeil, Der SV-Komm § 336 (Stand: I. 8. 2015, rdb.at) Rz 6. 
12 So OGH 2 Ob 207/09v SZ 2010/99 = EvB12011/32, Rubin; kritisch zum Vorrang von Kapital- vor Renten­

forderungen im deutschen Recht im Rahmen des Deckungskonkurses Ch. Huber, Kapital- und Renten­
forderungen im Rahmen von betraglicher Haftungsbeschränkung und Deckungsinsolvenz Gedanken de 
lege lata und de lege ferenda, FS 100 Jahre Seminar für Versicherungswissenschaft und Verein für Ver­
sicherungswissenschaft (2016) 327 ff. 

13 OGH 2 Ob 156, 157/75 ZAS 1977/1, Selb; 7 Ob 71/78 ZVR 1980/332; RIS-Justiz RS0031499; Selb, 
VersRdsch 1987245 und Selb, ZAS 1987, 146, je zu OGH 7 Ob 8/85 SZ 58/78. 

14 OGH 2 Ob 156, 157/75 ZAS 1977/1, Selb; zur Kapitalisierung Selb, Quotenvorrecht (1969) 47. 
15 Selb, Quotenvon'echt (1969) 53. 
16 So auch Auer-Mayer in MoslerlMülleriPfeil, Der SV-Komm § 336 (Stand: 1. 8. 2015, rdb.at) Rz 10. 
17 § 1425 ABGB; die Hinterlegung nach § 307 EO würde eine Pfandung durch alle Erlagsgegner voraussetzen. 

So auch Auer-Mayer in MoslerlMiilleriPfeil, Der SV-Komm § 336 (Stand: 1. 8.2015, rdb.at) Rz 9. 
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legung einverstanden sind,18 der es aber dann bei Konsens aller nicht bedarf, weil man sich dann 
auch auf eine Verteilung auf die einzelnen Gläubiger einigen wird. Bei Schmerzengeldansplüchen 
ist jedenfalls eine rechtskräftige gerichtliche Feststellung erforderlich; dabei ist naturgemäß ein 
allfälliges Mitverschulden des Geschädigten zu beachten. 19 

Dem § 336 gleichartige Bestimmungen sind in § 191 GSVG, § 179 BSVG und § 126 
B-KUVG vorgesehen. § 116 Abs 2 SGB X ordnet im deutschen Recht demgegenüber einen Vor­
rang des Geschädigten gegenüber dem SV-Träger an.20 Im Rahmen der Pflichtversicherung sieht 
§ 118 VVG eine weitergehende Hierarchie zugunsten der Personenschäden der unmittelbar Ge­
schädigten an, was zu Recht als Paradigmenwechsel und Super-Befriedigungsvorrecht bezeichnet 
worden ist. 21 Nach österreichischem Recht besteht ein Vorrang des Schmerzengeldanspruchs 
lediglich in Bezug auf Ansprüche der SV-Träger oder wohl auch der Sozialhilfeträger, nicht aber 
gegenüber Ansplüchen sonstiger Dritter, die im gleichen Rang mit den Schmerzengeldansplüchen 
konkurrieren. 22 

B. Vorrang des Schmerzengeldanspruchs 
Um die Höhe der unter dem Titel Schmerzengeld vorzugsweise auszuzahlenden Beträge der 

Vereinbarung zwischen dem Geschädigten und dem Haftpflichtversicherer zu entziehen,23 muss 
der Schmerzengeldanspruch, um im Verhältnis zum SV-Träger von'angig berücksichtigt werden 
zu können, rechtsl(räftig gerichtlich festgestellt sein;24 auf diese Weise sollen Vereinbarungen 
zwischen dem Haftpflichtversicherer und dem Geschädigten zu Lasten des SV-Trägers hintan­
gehalten werden.25 Dieser Aspekt kann aber nicht verhindem, dass auch ein Urteil auf der Grund­
lage einer Außerstreitstellung der Höhe des Schmerzengelds oder ein gerichtlicher Vergleich 
als gerichtliche Feststellungen anzusehen sind,26 wobei beim Vergleich andere Probleme auf­
tauchen können (zB Herausfiltem der Höhe des Schmerzengelds aus einer pauschalen Vergleichs­
summe; diese sowie die jeweils über die sachlich kongruenten Schadensposten hinausgehenden 
Schadensspitzen sollten daher, um späteren Streitigkeiten - auch gegenüber dem Finanzamt 
- vorzubeugen, präzise bezeichnet und angemessen bewertet werden). Die zur Durchsetzung 
des Schmerzengeldanspruchs des Geschädigten aufgewendeten Prozesskosten haben gleichen 
Rang wie der Schmerzengeldanspruch selbst.27 All das gilt auch für Schock- und Trauerschäden 
Dritter. Der Vorrang besteht auch dann, wenn der Anspruch erst nach Schadensliquidierung an 
den SV-Träger gelichtlich festgestellt wird. 28 Die Hinterlegung der Versicherungssumme steht 
einer Schmerzengeldklage nicht entgegen.29 

Andere Ansprüche des Geschädigten, zB auf Verunstaltungsentschädigung oder sonstige 
Schadensspitzen, genießen keinen Vorrang.30 Der Vorrang gilt nicht nur in Bezug auf Regress-

18 W. Reisinger, ZVR 2012, 445, 448. 
19 OGH 8 Ob 32-34175 JB11975, 605. 
20 Wussaw/Schneider l6 Kap 74 Rz 122. 
21 Langenick, Probleme des Verteilungsvelfabrens, insbesondere das in § 118 Abs 1 VVG verborgene Super­

Befriedigungsrecht, Hs 2011 Beilage (FS Lemcke) 70, 75, 78; eh. Huber in Schwintawski/Brömmelmeier, 
VVG3 (2016) § 118 Rn 2. 

22 Auer-Mayer in MasleliMüller/Pfeil, Der SV-Komm § 336 (Stand: 1. 8. 2015, rdb.at) Rz 13. 
23 OGH 8 Ob 32-34175 JB11975, 605; RlS-Justiz RS0085444; Hütter, SozSi 1956, 208. 
24 OGH 3 Ob 172/60 SZ 33170; OGH 2 Ob 342/61 SZ 34/155; OGH 8 Ob 32-34175 JB11975, 605; RlS-Justiz 

RS0031162. 
25 Reischauer, FS Strasser (1983) 194. 
26 Vgl Fenzl, ÖJZ 1955,636. 
27 OGH 2 Ob 105/68 SZ 41178; RlS-Justiz RS0024737. 
28 OGH 7 Ob 80170. 
29 Siehe Rz 4; OGH 8 Ob 32-34175 JB11975, 605. 
30 Teschner/Pölhwr, ASVG (48. ErgLfg) 1603 (Anm 2 zu § 336). 
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ansprüche des SV-Trägers, die auf diesen im Weg der Legalzession übergegangen sind, 
s?ndem auch in Bezug auf originäre Aufwendungsersatzasnprüche des SV-Trägers, soweit 
Sle Schmerzengeldansprüche des jeweils Verletzten oder seiner Angehärigen nicht kraft des 
Haftungsprivilc:gs verdrängen, sondem diese neben dem originären Regressanspuch daneben 
bestehen,31 

c. Verfahrensfragen 
Die verhältnismäßige Befriedigung konkurrierender Ersatzansprüche mehrerer SV-Träger 

kommt nur bei einer gleichzeitigen Geltendmachung dieser Ansprüche - im gleichen Ver­
fahren (Verbindung) - in Betracht.32 Musste der Haftpflichtversicherer allerdings mit weiteren 
Ansprüchen rechnen, hat er gern § 156 Abs 3 S 2 VersVG die Quote an den zu spät kommenden 
Dritten zu leisten, die bei dessen rechtzeitiger Anmeldung zu erbringen gewesen wäre;33 er kann 
sich insoweit aber beim Schädiger regressieren. Die Aufteilung der (einheitlich zu bildenden) 
Deckungssumme muss bereits im Titelprozess erfolgen, nicht erst im Exekutionsverfahren.34 

Erhebt nur ein einziger Legalzessionar berechtigterweise einen Anspruch, ist dieser im 
Rahmen des Deckungsfonds ohne Rücksicht auf allfällige andere Regressberechtigte zu be­
friedigen. 35 Macht in der Folge ein weiterer Legalzessionar Ansprüche geltend, kann der 
Sch~diger einwenden, dass der Deckungsfonds infolge von Leistungen, die an den ersten Legal­
zeSSlOnar erbracht wurden, bereits gemindert oder weggefallen ist; es ist nicht notwendig, dass 
die Leistungserbringung auf eine gerichtliche Geltendmachung zurückgeht, sondem nur, dass 
d.ie e:t'üllten Forderung~n des (ersten) SV-Trägers berechtigt waren. 36 Die beteiligten SV-Träger 
smd mtem zum Ausglelch verpflichtet. Für konkunierende östen und dt SV-Träger ergab sich 
diese Vorgangsweise aus Art 43 Abs 2 des - durch die Überlagerung durch Unionsrecht (Va 
[EG] 883/2004) - mittlerweile praktisch nicht mehr anwendbaren37 Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über soziale Sicherheit.38 

Verjährung der Ersatzansprüche 

§ 337. (1) Der Ersatzanspruch des Versicherungsträgers gemäß § 334 verjährt in drei 
Jahren nach der ersten rechtskräftigen Feststellung der Entschädigungspflicht. 

(2) Im übrigen gelten für die Verjährung der Ersatzansprüche die Bestimmungen des 
§ 1489 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

Lit: l!ütter,. Probleme d~s Regreßrec~tes der Sozialversicherungsträger, SozSi 1956, 173 und 205; 
Kunst, DIe BeZIehungen ZWIschen Schädlger und Sozialversicherung im österreichischen Recht, ZAS 
1970, 123 und 169; Binder, Snow-Rating - ein gefährlicher Sport, DRdA 2000, 78. 

31 AlIer-Mayer in Masler/Müller/Pfeil, Der SV-Komm § 336 (Stand: 1. 8. 2015, rdb.at) Rz 14. Zu denken ist an 
die Haftung für Vorsatz sowie den Fall des § 333 Abs 3. 

32 OGH 2 Ob 443/56 JBl1957, 74; igS 2 Ob 99/64 SVSlg 14.919; 8 Ob 80/71 ZVR 1971/260; 8 Ob 111/80 SZ 
33 53/114; OLG Wien 18 R 151/88 SVSlg 35.820; RlS-Justiz RS0076106, RS0084914. 
34 Auer-Mayer in MasleliMiilleIiPfei/, Der SV-Komm § 336 (Stand: 1. 8. 2015, rdb.at) Rz 8. 

OGH 2 Ob 156, 157/75 ZAS 197711, Selb. 
:~ OGH 8 Ob 80171 ZVR 1971/260; RlS-Justiz RS0085416; krit Kunst, ZVR 1962, 67. 
37 OGH 2 Ob 43, 44/90 JUS/Z 710. 

Spiegel in Spiegel, Zwischenstaatliches Sozia1versichemngsrecht (50. Lfg 2013), Überblick Rz 31. 
38 OGH 8 Ob 111/80 SZ 53/114. 
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